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Ergänzend zu den Festsetzungen des zeichnerischen Teils (Bebauungsplan) 
gelten folgende planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche Bauvor-
schriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplans: 

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen:  

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2017 
(GBl. S. 612, 613) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) 

 

 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 1 (4-6) und § 4 BauNVO) 

Im allgemeinen Wohngebiet sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO genannten Nutzungen 
(Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht zulässig. 
 

1.2 Bedingte Zulässigkeit von Vorhaben im Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Aspen - Hinter Aspen Teil II - 3. Änderung und Erweite-
rung“ (§ 12 (3a) BauGB i. V. m. § 9 (2) BauGB) 

1.2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. 
Änderungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss eines neuen Durch-
führungsvertrages sind zulässig. 
 

1.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)  

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird 
bestimmt durch die Festsetzung von 

 der Grundflächenzahl (GRZ), 
 der Geschossflächenzahl (GFZ),  
 der Höhe der baulichen Anlagen. 
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1.4 Höhe der baulichen Anlagen  
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 9 (3) BauGB, §§ 18 BauNVO) 

1.4.1 Es gilt die in der Planzeichnung festgesetzte maximale Gebäudehöhe in m ü. NHN 
(Meter über Normalhöhennull).  

1.4.2 Die maximale Gebäudehöhe (GH) wird gemessen an der obersten Dachbegren-
zungskante.  

1.4.3 Die maximale Gebäudehöhe kann durch technische Aufbauten oder Bauteile um 
max. 1 m überschritten werden. 

 
1.5 Grundflächenzahl (§ 17 (1) BauNVO, § 19 (4) BauNVO) 

Die festgesetzte Grundfläche kann bauliche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche bis zu einer GRZ von 0,95 überschritten werden, sofern die Mindestüberde-
ckung 0,30 m beträgt. 

 

1.6 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

1.6.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) gilt die offene Bauweise. 
 

1.7 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.7.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 
 

1.8 Garagen, Carports, Pkw-Stellplätze und Fahrradstellplätze (§ 12 BauNVO) 

1.8.1 Oberirdische Garagen (GA) und Carports (CP) sind nicht zulässig.   

1.8.2 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind oberirdische, nicht überdachte Pkw-
Stellplätze nur zulässig innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufens-
ter) sowie in den dafür festgesetzten Zonen (ST). 

1.8.3 Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.8.4 Fahrradstellplätze (auch überdachte Fahrradstellplätze und Fahrradschuppen) 
sind im gesamten Plangebiet zulässig. 
 

1.9 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO)  

1.9.1 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen über 25 m³ Bruttorauminhalt 
im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baufenster) und innerhalb der festgesetzten Fläche für Nebenanla-
gen (NA) zulässig. 

1.9.2 Nebenanlagen bis 25 m³ Bruttorauminhalt und Nebenanlagen im Sinne des § 14 
Abs. 2 BauNVO sind im gesamten Plangebiet zulässig. 
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1.10 Soziale Wohnraumförderung (§ 9 (1) Nr. 7 BauGB) 

1.10.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind nur Wohngebäude zulässig, die ganz oder 
teilweise mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten. 
Dies ist erfüllt, wenn mindestens 30 % der Wohneinheiten förderfähig sind. 
 

1.11 Öffentliche Grünfläche (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Auf der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Bolzplatz“ ist die Anla-
ge eines Bolzplatzes einschließlich Fußwege sowie von Möblierungen (Spielgerä-
te, Bänke etc.) zulässig. 
 

1.12 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB i.V.m. (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB) 

1.12.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind alle Hauptgebäude mit Dachneigungen 
von 0° bis 5° auf mindestens 60 % der Dachfläche mit einer mindestens 10 cm di-
cken, durchwurzelbaren Substratschicht extensiv zu begrünen. Eine Kombination 
mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung ist zulässig. Dies gilt nicht für 
Nebenanlagen, Garagen und Carports.  

1.12.2 Wege- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind in einer wasserdurchläs-
sigen Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen was-
serdurchlässigen Fugen, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster) auszuführen 
und zu begrünen.  

1.12.3 Der Einsatz von metallhaltigen Materialien (z.B. Aluminium, Blei, Zink, Kupfer) zur 
Dacheindeckung oder als Fassadenbaustoff/-verkleidung ist nur zulässig, wenn 
sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind.  

1.12.4 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung festgesetzt (z.B. LED-Leuchten). 
 

1.13 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)  

An den festgesetzten Standorten für Anpflanzungen sind Bäume zu pflanzen, zu 
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen (Artempfehlung und 
Pflanzliste werden zur Offenlage ergänzt). 

 

1.14 Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)  

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zur Erhaltung festgesetzten 
Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

 

Hinweis: 

Baumschutz bei Erd- und Bauarbeiten: 

Während der Durchführung von Erd- und Bauarbeiten sind Bäume, einschließlich 
ihres Wurzelraumes (Kronentraufbereich zuzüglich 1,5 m) gemäß DIN 18920 zu 
sichern. In Bereichen, in denen die Bauarbeiten bis unmittelbar an den Wurzel- 
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und/oder Kronenbereich der Bäume heranreichen, sind vor Beginn der Bauarbei-
ten einzelfallbezogene Baumschutzmaßnahmen (z. B. Stammsicherung, Erstel-
lung eines Wurzelvorhangs, Kronenrückschnitt) in Abstimmung mit der Stadt Tutt-
lingen festzulegen. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
21.11.2017 (GBl. S. 612, 613) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19.06.2018 (GBl. S. 221) 

 

2.1 Dach- und Fassadengestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)  

2.1.1 Die Dächer sind als Flachdach mit 0 - 5° Dachneigung herzustellen. 

2.1.2 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaikanlagen, Son-
nenkollektoren), sind auf allen Dächern zulässig. Sie dürfen die maximal zulässige 
Gebäudehöhe um bis zu 1,50 m überschreiten. 

2.1.3 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sind als Dacheindeckung nicht zu-
lässig. 

2.1.4 Neonfarben und reflektierende Materialien sind zur Oberflächengestaltung der 
Gebäude (Dach und Fassade) unzulässig. Solarmodule und Fensterflächen sind 
nur mit reflektionsarmen Frontgläsern zulässig. 
 

Hinweis: 
Die Nutzung von Dachflächen zur solaren Energiegewinnung (z. B. Photovoltaik-
anlagen) wird dringend empfohlen. Anlagen, die der solaren Energiegewinnung 
dienen, sind auf den gesamten Dachflächen in Kombination mit der festgesetzten 
Dachbegrünung zulässig. 

 

2.2 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.2.1 Die Höhe der Einfriedung darf 0,8 m bezogen auf das Gelände nicht überschrei-
ten. Abweichend hiervon sind Heckenpflanzungen im hinteren Grundstücksteil, ab 
der von der Straße zugewandten Gebäudeflucht, bis zu einer Höhe von 1 m, be-
zogen auf das Gelände, zulässig. 

2.2.2 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Die 
Verwendung von Stacheldraht ist unzulässig. Der Abstand von Hecken und Hin-
terpflanzungen zur öffentlichen Verkehrsfläche muss mindestens 0,75 m betra-
gen. Es sind ausschließlich Hecken aus Laubgehölzen zulässig (Pflanzliste wird 
zur Offenlage ergänzt).  

2.2.3 Holzzäune sind nur als Latten- oder Bretterzäune mit stumpfen Enden zulässig. 

2.2.4 Geschlossene Einfriedungen (Mauern, Wände, Gabionen etc.) müssen einen Ab-
stand von 0,50 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 
 

2.3 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

2.3.1 Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Wohnge-
bäude zu konzentrieren. 
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2.4 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

2.4.1 Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet nicht zugelassen. Das Nieder-
spannungsnetz ist als Erdkabelnetz auszuführen. 
 

2.5 Unbebaute Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)  

2.5.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sowie die nicht aus betrieblichen 
Gründen (Stellplatzflächen, Wege etc.) genutzten Grundstücksteile sind als Grün-
flächen anzulegen und mit standortgerechten Bäumen, Sträuchern, Bodendeckern 
und sonstigen Bepflanzungen zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten.  

2.5.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft 
gegenüber dem Straßenraum und öffentlich zugänglichen Flächen abzuschirmen 
und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung 
sind - sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt zu be-
grünen (Kletterpflanzen oder Spalierbäume, Pflanzliste wird zur Offenlage er-
gänzt). 
 

2.6 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser (§ 74 (3) 
Nr. 2 LBO) 

Wird zur Offenlage ergänzt. 
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3 HINWEISE  

3.1 Bodenschutz 

3.1.1 Allgemeine Bestimmungen 
 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

Vor Beginn der Baumaßnahme ist der humose Oberboden entsprechend seiner 
natürlichen Tiefe schonend und unter sorgfältiger Trennung vom Unterboden ab-
zuschieben, sachgerecht zwischenzulagern und nach Abschluss der Maßnahme 
wieder aufzutragen. Das Zwischenlager des humosen Oberbodens (max. 1,5 m) 
ist vor Vernässung (durch Profilierung und Glättung) zu schützen. Sie darf nicht 
befahren werden. Bei längerer Lagerungszeit über 6 Monate ist diese geeignet mit 
tiefwurzelnden Pflanzen zu bepflanzen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auf-
füllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.  

Baugruben und Leitungsgräben sind mit reinem Erdmaterial - kein Humus oder 
Bauschutt - aufzufüllen und außerhalb befestigter Flächen mit Humus abzude-
cken. 

Auf die Minimierung der Bodenversiegelung ist zu achten (flächensparende Plan-
entwürfe z.B. mehrgeschossige Bauweise, Ausschöpfen der max. GRZ, möglichst 
kurze Garagenzufahrten, Einbeziehung von Garagen in das Gebäude, gelände-
angepasste Bauweise).  

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

Schädliche Bodenveränderungen und Bodenverunreinigungen (u.a. Verfüllen der 
Baugruben mit Bauschutt und Bauabfall) sind abzuwehren. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Zur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen auf den Boden während der 
Bauphase sind die technischen Regelwerke DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit - 
Verwertung von Bodenmaterial", DIN 18915 „Vegetationstechnik und Land-
schaftsbau“ und Heft 10 des Umweltministeriums Baden-Württemberg „Erhaltung 
fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei der Flächeninanspruchnahme" zu be-
rücksichtigen. 

Wird für evtl. Auffüllungen auf dem Baugrundstück zusätzliches Material angefah-
ren, darf nur unbelastetes Erdmaterial, welches die Zuordnungswerte Z 0 der VwV 
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Bodenmaterial einhält, nachweislich verwendet werden. Die Herkunft des Materi-
als muss bekannt sein. 

3.1.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 
 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht 
überschreiten. 

 

3.2 Altlasten 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind im Plangebiet keine altlastenverdächtigen 
Flächen vorhanden. Sollten bei Erdarbeiten wider Erwarten offenkundige, bislang 
unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bo-
denveränderung im Zuge der geplanten Bebauung (ungewöhnliche Färbungen 
oder Geruchsemissionen) wahrgenommen werden, sind die Erdarbeiten umge-
hend einzustellen und das Landratsamt unverzüglich zu verständigen. 
 

3.3 Abfall 

3.3.1 Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge in 
und Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschließen sind. 

3.3.2 Abfälle, die nicht verwertet werden können, sind gemeinwohlverträglich zu beseiti-
gen. 

3.3.3 Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

3.3.4 Falls organoleptisch eine Verunreinigung festzustellen ist, sind Einrichtungen bis 
zur Klärung der Laborbefunde zur Sammlung des Bodenaushubes zu schaffen, z. 
B. einzelne Mulden mit Abdeckplanen aufzustellen. 

3.3.5 Bei belastetem Erdaushub ist mit dem Material entsprechend der Verwaltungsvor-
schrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bo-
denmaterial vom 14. März 2007, Az: 25-8982.31/37 zu verfahren. 

3.3.6 Bei Verdacht einer erheblichen Verunreinigung sind Material-, Bodenproben zu 
nehmen und die Originalsubstanz bzw. das wässrige Eluat der Proben auf pH-
Wert, Leitfähigkeit und auf weitere betriebsspezifische Parameter (nach den Vor-
gaben des Altlastenhandbuches) hin untersuchen zu lassen. Die Untersuchung ist 
von einem zugelassenen Labor auf Kosten des Betreibers vorzunehmen. 
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3.3.7 Nicht verwertbares Aushub- und Erdmaterial einschließlich aller Gegenstände, die 
im Zuge der Aushubarbeiten als Abfall entsorgt werden müssen, sind je nach Art 
getrennt zu erfassen und in abfallrechtlich zulässiger Weise zu entsorgen. 

3.3.8 Falls unbelastetes Aushubmaterial nicht auf dem Anfallflurstück verbleiben 
darf/kann, so ist die Verwendung mit dem Landratsamt Tuttlingen zu klären. 

3.3.9 Es darf kein teerhaltiges Material zur Aufbereitung gelangen. Auf den "Leitfaden 
zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch vom März 2010" wird hingewie-
sen. 

3.3.10 Die Grundstücke innerhalb des Bebauungsplans unterliegen dem Anschluss- und 
Benutzungszwang an die öffentliche Einrichtung Abfallentsorgung des Landkrei-
ses Tuttlingen. Die anfallenden Abfälle sind deshalb der öffentlichen Abfallentsor-
gung zu überlassen. Dies gilt auch für die Siedungsabfälle von Gewerbebetrieben. 
Diese haben ebenfalls Abfallbehälter des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers im angemessenen Umfang, mindestens aber einen Behälter, zu nutzen. 

3.3.11 Bei Verwendung von qualitativ aufbereitetem Baustoffrecyclingmaterial im Rah-
men der Verfüllung sind die „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyc-
lingmaterial" des Umweltministeriums Baden-Württemberg vom 13.04.2004, Az.: 
25-8982.31/37 einschließlich Anlagen und Folgeerlasse im Hinblick auf eine ord-
nungsgemäße und schadlose Verwertung zu beachten. 
 

3.4 Bodenfunde / Denkmalschutz 

3.4.1 Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Stadt um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archä-
ologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 
rechnen. 
 
 
Stadt Tuttlingen, den 

 

 
 
 
 
 

 

 

Oberbürgermeister Fachbereichsleiter    
Michael Beck Michael Herre                                        Planverfasser 


